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Vorwort

ArbeitnehmerInnenschutz hat die Zielsetzung Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermei-
den und menschengerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Seit Inkrafttreten des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes mit 
1. Jänner 1995 ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der Arbeits
unfälle zu beobachten. Diese erfreuliche Entwicklung ist in erster 
Linie auf das EU-konforme ArbeitnehmerInnenschutzsystem zu-
rückzuführen, wobei insbesondere die Verpflichtung der Arbeit-
geberInnen zur Ermittlung und Beurteilung der Gefahren am Ar-
beitsplatz („Arbeitsplatzevaluierung‘‘) einschließlich der sich da-
raus ergebenden Festlegung von Schutzmaßnahmen immer mehr 
zu greifen beginnt. Um die Unfallzahlen weiter zu senken ist be-
sonders die laufende Verbesserung des vorbeugenden Arbeitneh-
merInnenschutzes von besonderer Bedeutung.

Durchführungsverordnungen tragen dazu bei, indem einzelne 
Teilbereiche des ArbeitnehmerInnenschutzes konkretisiert werden 
und in der Folge klare Regelungen für mehr Sicherheit in den Be-
trieben sorgen. Die mit 1. Mai 2014 in Kraft getretene Verordnung 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) ersetzt weitgehende Teile 
der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Allgemei-
nen Arbeitnehmerschutzverordnung und der Bauarbeiterschutzver-
ordnung im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Die Ver-
ordnung regelt die Auswahl, Prüfung und sichere Verwendung von 
persönlicher Schutzausrüstung.

Auch wenn nach den im ArbeitnehmerInnenschutz festgelegten 
Grundsätzen dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem in-
dividuellen Gefahrenschutz zukommt muss dennoch die große Be-
deutung von PSA für die Praxis gesehen werden.

Denn kann nach technischen oder organisatorischen Maßnah-
men ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden, kommt als „letz-
tes Mittel“, um ArbeitnehmerInnen vor Schaden zu bewahren, PSA 
zum Einsatz. Obwohl persönliche Schutzausrüstung schützt, kann 
es durch das Tragen selbst und durch die Verwendung von nicht 
ergonomischer persönlicher Schutzausrüstung zu zusätzlichen Ar-
beitsbelastungen kommen. Um das zu vermeiden sind vor der An-
schaffung von persönlicher Schutzausrüstung die ArbeitnehmerIn-
nen bei der Auswahl zu beteiligen. Durch die Beteiligung erhöhen 
sich nachweislich Trageakzeptanz und Tragequote entscheidend.

Das vorliegende Buch soll einen Überblick über die gesetzlichen 
Grundlagen in Zusammenhang mit persönlicher Schutzausrüstung 
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ermöglichen und zusätzlich als Auswahlhilfe bei der Anschaffung 
dienen. So sollen im Vorfeld der Investitionsentscheidung durch 
umfassende Information Fehlinvestitionen beim Ankauf nicht ge-
eigneter Schutzausrüstungen vermieden werden. Ein ernsthaft und 
wirksam betriebener ArbeitnehmerInnenschutz liegt daher auch im 
Interesse des Betriebes.

Arbeiterkammern und Gewerkschaften haben wesentlich dazu 
beigetragen, dass der ArbeitnehmerInnenschutz in Österreich aus-
gebaut und auf ein höheres Niveau gebracht wurde. Ohne die Un
terstützung und Arbeit der vielen Sicherheitsfachkräfte, Arbeits-
medizinerInnen, Arbeits- und OrganisationspsychologInnen, Be-
triebsräte, Sicherheitsvertrauenspersonen und Arbeitsinspektoren, 
wäre dieser Erfolg jedoch nicht möglich gewesen. Diese Strukturen 
stellen auch in Zukunft die Grundlage für Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz dar.

Es ist auch unbestritten, dass ArbeitnehmerInnenschutz nur 
gemeinsam mit den Beschäftigten realisiert werden kann. Jeder 
Arbeitsunfall, der verhindert werden kann, erspart einerseits viel 
menschliches Leid und reduziert andererseits betriebs- und volks-
wirtschaftliche Kosten, weshalb alle am Wirtschaftsprozess Betei-
ligten aufgerufen sind, den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
nicht als lästige Pflicht, sondern als Verpflichtung und Grundvor-
aussetzung für eine humane Arbeitswelt und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit zu erkennen.

Die VerfasserInnen

Vorwort
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1. Gliederung der Verordnung  
Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V)

Die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung gliedert sich in 
drei Abschnitte. Der erste Abschnitt beinhaltet „Allgemeine Be-
stimmungen“ für persönliche Schutzausrüstung.

Im zweiten Abschnitt geht es um die „Besonderen Bestimmun-
gen“ und im dritten Abschnitt sind die „Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen“ von persönlicher Schutzausrüstung geregelt.

2. Hinweise zum Aufbau und zum Gebrauch  
dieses Buches

Entsprechend der im Kapitel 1 beschriebenen Gliederung der 
Verordnung Persönliche Schutzausrüstung werden zum jeweiligen 
Verordnungstext überall dort Hintergrundinformationen im Zu-
sammenhang mit der Auswahl, Bewertung und Anwendung von 
persönlicher Schutzausrüstung gegeben, wo dies notwendig er-
scheint.

Die vereinfachte Darstellung des Verordnungstextes soll den 
AnwenderInnen das Arbeiten mit der Verordnung erleichtern. Bei 
Verweisen auf Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzge-
setzes (ASchG) und seinen Durchführungsverordnungen wird der 
entsprechende Gesetzestext im Anschluss an die Verordnung kur-
siv dargestellt.

In Anhang I werden ausgewählte Erlässe in Zusammenhang 
mit persönlicher Schutzausrüstung aufgelistet. Die Bestimmungen 
mehrerer Durchführungsverordnungen zum ASchG, mit Bezug zu 
persönlicher Schutzausrüstung, welche weiterhin gelten sind im 
Anhang II mit den zutreffenden Auszügen oder einzelnen Paragra-
phen der jeweiligen Rechtsvorschriften aufgeführt.

Anhang III verweist auf die neue EU-PSA-Verordnung (2016/ 
425) und deren Inkrafttreten sowie die bis dahin geltenden Über-
gangsregelungen.

Schließlich sind in Anhang IV unter Rat und Hilfe die Adressen 
von Behörden und Interessenvertretungen aufgelistet. Allesamt 
Ergänzungen, die eine wertvolle Unterstützung für die praktikable 
und auch gesetzeskonforme Anwendung von persönlicher Schutz-
ausrüstung sein sollen.
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PSA-V

1. Teil:

Verordnung des Bundesministers  
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz  

über den Schutz der Arbeitnehmer/innen  
durch persönliche Schutzausrüstung  

(Verordnung Persönliche Schutzausrüstung –  
PSA-V)1)2)3)

(BGBl II Nr 77/2014, Artikel 1)

INHALTSVERZEICHNIS
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§   1. Geltungsbereich
§   2. Begriffsbestimmungen
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§   4. Arbeitsplatzevaluierung
§   5. Bewertung der persönlichen Schutzausrüstung
§   6. Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung
§   7. Information und Unterweisung
2.	 Abschnitt:	Besondere Bestimmungen über persönliche  

Schutzausrüstung
§   8. Fuß- und Beinschutz
§   9. Kopf- und Nackenschutz
§ 10. Augen- und Gesichtsschutz
§ 11. Gehörschutz
§ 12. Hand- und Armschutz
§ 13. Hautschutz
§  14. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Ertrinken 

und Versinken
§ 15. Atemschutz
§ 16. Schutzkleidung
3.	 Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 17. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Aufgrund der §§ 3 bis 7, §§ 12 bis 15, § 17, § 65 Abs 4 Z 1 bis 3, 

§§ 66, 69 f und § 72 Abs 1 Z 5 des Bundesgesetzes über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutz-

Inhalt
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PSA-V

gesetz – ASchG), BGBl Nr 450/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl I Nr 71/2013, wird verordnet:

[CELEX: 389L0656]

1) §§ 69 und 70 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) regeln 
die PSA, deren Bewertung und Auswahl (zB das Erfordernis der 
Berücksichtigung von gesundheitlichen Erfordernissen der Arbeit-
nehmer/innen). Die ASchG-Durchführungsverordnung über den 
Schutz der Arbeitnehmer/innen durch persönliche Schutzausrüs-
tung (Verordnung Persönliche Schutzausrüstung – PSA-V), BGBl II 
Nr 77/2014, ersetzt die allgemeinen Bestimmungen zu persönlichen 
Schutzausrüstungen aus AAV (VI.  Abschnitt) und BauV (3.  Ab-
schnitt). Sie ist mit 1. Mai 2014 in Kraft getreten. Diese aus der 
– noch vor dem ASchG geltenden – alten Rechtslage bis zur Neu-
regelung vorläufig übergeleiteten PSA-Bestimmungen waren teils 
technisch überholt, berücksichtigten nicht die Erkenntnisse der Ar-
beitsgestaltung und entsprachen auch nicht der ASchG-Systematik.

2) Die PSA-V konkretisiert im 1. Abschnitt (Allgemeine Bestim-
mungen) die ASchG-Vorgaben zur betrieblichen Gefahrenevaluie-
rung betreffend PSA, PSA-Auswahl und Bewertung, Information 
und Unterweisung sowie die jeweiligen Pflichten der Arbeitgeber/
innen und Arbeitnehmer/innen für alle PSA-Arten.

Die besonderen Bestimmungen des 2. Abschnitts definieren die 
einzelnen PSA-Arten ausgehend von der bisherigen Rechtslage 
entsprechend der Systematik der Inverkehrbringervorschriften (vgl 
PSA- Sicherheitsverordnung – PSASV, BGBl Nr 596/1994, und Kos
metik-VO) und dem aktuellen Stand der Technik und Arbeitsge-
staltung näher. Jeweils getrennt nach PSA-Art

–	 Fuß- und Beinschutz
–	 Kopf- und Nackenschutz
–	 Augen- und Gesichtsschutz
–	 Gehörschutz
–	 Hand- und Armschutz
–	 Hautschutz
–	 PSA gegen Absturz, Ertrinken und Versinken
–	 Atemschutz
–	 Schutzkleidung

werden die wesentlichsten Gefahren und Belastungen angeführt, 
die bei der Gefahrenevaluierung und PSA-Bewertung zu beachten 
sind. Liegt eine oder liegen mehrere der angeführten Gefahren vor 
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und können die Risiken nicht ausreichend ausgeschaltet oder mini-
miert werden, muss geeignete PSA ausgewählt und den Arbeitneh-
mer/innen zur Verfügung gestellt werden. Der 2. Abschnitt enthält 
PSA-spezifische, über die allgemeinen Bestimmungen des 1. Ab-
schnitts hinausgehende Zusatzregelungen (zB besondere Unterwei-
sungsinhalte, Übungen, besondere Prüfvorschriften).

Der 3. Abschnitt regelt die Übergangs- und Schlussbestimmun-
gen.

Die PSA-V berührt nicht § 73 AAV (Arbeitskleidung) und die in 
einzelnen ASchG- Durchführungsbestimmungen bereits enthalte-
nen Regelungen über spezifische Arbeitskleidung, diese gelten bis 
zu einer Neuregelung der Arbeitskleidung weiter (Verordnungser-
mächtigung § 72 Abs 1 Z 6 ASchG).

3) Mit BGBl II Nr 77/2014, Artikel 2 wurde auch die Bauarbei-
terschutzverordnung (BauV) geändert:

Der 3. Abschnitt der BauV über PSA wird aufgehoben (mit Aus-
nahme des derzeit geltenden § 22 Abs 1 letzter Satz BauV betref-
fend die Überwachung der zweckentsprechenden PSA-Verwendung 
auf Baustellen), weil die Neuregelungen der PSA-V über die einzel-
nen PSA-Arten sowohl für Arbeitsstätten als auch für Arbeiten in 
auswärtigen Arbeitsstellen und auf Baustellen gilt und die entspre-
chenden PSA-Regelungen der BauV (wie auch der AAV) daher ob-
solet sind. Das gilt auch für die bisher in der BauV geregelten Un-
terweisungspflichten der Arbeitgeber/innen und Pflichten der Ar-
beitnehmer/innen betreffend die PSA.

Den besonderen Gefahren von Bauarbeiten entsprechend blei-
ben jedoch die ausdrücklichen Bestimmungen der BauV über die 
Zurverfügungsstellung von PSA in bestimmten Gefahrensituatio-
nen (zB bei Absturzgefahr) in Geltung und werden lediglich termi-
nologisch an die PSA-V angepasst. Allfällige zusätzliche Gefahren 
und Belastungen bei Bauarbeiten, die ebenfalls PSA als (nachran-
gige) Schutzmaßnahme erfordern und durch diese weitergeltenden 
BauV-Bestimmungen nicht erfasst werden, sind durch die Baustel-
lenevaluierung zu ermitteln (§ 4 ASchG, § 4 PSA-V) und – wenn 
erforderlich – ist PSA entsprechend der PSA-V zur Verfügung zu 
stellen.

Bei den in der BauV verbliebenen Spezialbestimmungen wird 
die Terminologie an die der PSA-V angepasst.

So wird beispielsweise in § 7 Abs 5 BauV der Begriff „Anseilen“ 
ersetzt durch die Wortfolge „geeignete persönliche Schutzausrüs-
tung gegen Absturz“.
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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von Arbeit-
nehmer/innen in Arbeitsstätten, auf Baustellen und auswärtigen 
Arbeitsstellen.1)

(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten auch für per-
sönliche Schutzausrüstungen, die nach anderen Arbeitnehmer-
schutzvorschriften zur Verfügung zu stellen sind.2)

1) Die PSA-V gilt für den Einsatz von Arbeitnehmer/innen in Ar-
beitsstätten und auf Baustellen ebenso wie bei der Beschäftigung 
in auswärtigen Arbeitsstellen (§§ 1, 2 Abs 3, 7 und §§ 69 ff ASchG; 
Richtlinie über die persönliche Schutzausrüstung 89/656/EWG bzw 
EU-VO 2016/425, Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG).

2) Unverändert gelten jene in ASchG-Durchführungsverordnun-
gen enthaltenen Einzelbestimmungen weiter, die für konkrete Fäl-
len in Zusammenhang mit der dort geregelten Sachmaterie PSA 
bereits regeln:

–	 Verordnung biologische Arbeitsstoffe – VbA
–	 Grenzwerteverordnung 2011 – GKV 2011
–	 Flüssiggas-Verordnung 2002 – FGV
–	 Verordnung explosionsfähige Atmosphären – VEXAT
–	 Bohrarbeitenverordnung
–	 Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV
–	 Verordnung optische Strahlung – VOPST
–	 Verordnung elektromagnetische Felder – VEMF
–	 Tagbauarbeitenverordnung – TAV
–	 Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung – EisbAV
–	 Schifffahrt-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung – SchiffAV

§ 1 Erl
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Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Persönliche Schutzausrüstung im Sinn dieser Verord-
nung sind Ausrüstungen und Zusatzausrüstungen einschließlich 
Hautschutz im Sinn des § 69 Abs 1 ASchG1), für die Inverkehr-
bringervorschriften einschließlich harmonisierter Normen der EU 
gelten.2)

(2) Keine persönliche Schutzausrüstung im Sinn dieser Verord-
nung sind insbesondere3):

1.	 Berufskleidung und Uniformen, die nicht speziell dem Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit des Arbeitnehmers/der Ar-
beitnehmerin dienen,

2.	 Ausrüstungen wie Flucht- und Rettungsmittel,
3.	 Schutzausrüstungen für öffentliche Sicherheits- und Ord-

nungsdienste,
4.	 Schutzausrüstungen im Straßenverkehr, soweit für diese stra-

ßenverkehrsrechtliche Bestimmungen (wie das Kraftfahrge-
setz 1967 – KFG 1967, BGBl Nr 267/1967) gelten,

5.	 Arbeitsmittel zur Sportausübung,
6.	 Selbstverteidigungs- und Abschreckungsmittel,
7.	 tragbare Geräte zur Feststellung und Signalisierung von Ri-

siken und Schadstoffen,
8.	 Sehhilfen an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinn der Bild-

schirmarbeitsverordnung – B-SV, BGBl II Nr 124/1998, soweit 
der Sehhilfe keine zusätzliche Schutzfunktion zukommt.

(3) Fachkundige Personen im Sinn dieser Verordnung sind 
Betriebsangehörige oder sonstige Personen, die die erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen hinsichtlich der je-
weiligen persönlichen Schutzausrüstungen und Zusatzausrüstun-
gen besitzen und die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung 
der ihnen übertragenen Arbeiten bieten.4)

(4) Optische Strahlung im Sinn dieser Verordnung ist optische 
Strahlung im Sinn der Verordnung optische Strahlung (VOPST), 
BGBl II Nr 221/2010.5)

1) Nach § 69 Abs 1 ASchG ist PSA jede Ausrüstung, die von den 
Arbeitnehmer/innen benutzt oder getragen werden muss, um sich 
gegen eine Sicherheits- oder Gesundheitsgefahr bei der Arbeit zu 
schützen. PSA ist auch jede mit demselben Ziel verwendete Zu-
satzausrüstung.

§ 2 Erl
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2) PSA iSd. § 69 Abs 1 ASchG und dieser Verordnung ist PSA 
nach Inverkehrbringervorschriften. Es besteht hierbei keine Ein-
schränkung auf die in der gewerberechtlichen PSASV angeführ-
ten Ausrüstungen, auch darüber hinausgehende Inhalte harmoni-
sierter Normen begründen die PSA-Eigenschaft nach ASchG und 
PSA-V (zB Warnkleidung). Gelten (noch) keine Inverkehrbringer-
vorschriften, liegt keine PSA vor.

3) Die Ausnahmen des Abs 2 entsprechen Art 2 Abs 2 der PSA-
Richtlinie 89/656/EWG bzw EU-VO 2016/425:

Von der PSA-VO nicht erfasst ist Privatkleidung („bürgerliche 
Kleidung“ wie Zivilanzüge, Straßenkleidung) oder Berufskleidung 
ohne Schutzfunktion (Kleidung, die sich nicht für die Nutzung im 
Rahmen der privaten Lebensführung eignet, zB Berufsuniformen, 
Kleidung mit Firmenlogo, vgl VwGH 99/08/0166 v 05.06.2002 ua) 
– diese müssen nicht aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen in 
bestimmter Weise ausgeführt sein oder getragen werden. Sie sind 
keine PSA und werden zur Klarstellung ausdrücklich ausgenom-
men (Z 1). Die PSA-VO berührt nicht § 73 AAV (Arbeitskleidung) 
und die in einzelnen ASchG-Durchführungsbestimmungen bereits 
enthaltenen Regelungen über spezifische Arbeitskleidung, diese 
gelten bis zu einer Neuregelung der Arbeitskleidung weiter (Ver-
ordnungsermächtigung § 72 Abs 1 Z 6 ASchG).

–  Wenn Angehörige der Not- und Rettungsdienste Arbeitneh-
mer/innen iSd ASchG sind, gelten ASchG und die PSA-V. 
„Selbstretter“ und andere Ausrüstungen ua in Gasrettung, 
Grubenrettung dienen jedoch nicht speziell dem Schutz der 
Arbeitnehmer/innen und sind daher keine PSA, sondern Ar-
beitsmittel (Z 2). Nach § 69 Abs 7 ASchG müssen Arbeitge-
ber/innen im Bergbau jedem/jeder untertägig beschäftigten 
Arbeitnehmer/in jeweils einen umgebungsluftunabhängigen 
Selbstretter (Sauerstoffselbstretter) zur Verfügung stellen.

–  Die Ausnahme der Z 3 gilt für Angehörige des Militärs, der 
Polizei und öffentlicher Ordnungsdienste. Für den öffentli-
chen Dienst gilt das jeweilige Bedienstetenschutzrecht, zB 
B-BSG für Bundesbedienstete in Dienststellen des Bundes 
(etwa Sicherheitsschilder der Polizei). Für Arbeitnehmer/in-
nen privater Sicherheits- und Ordnungsdienste gelten ASchG 
und PSA-V, weil sie Arbeitnehmer/innen iSd. ASchG sind.

–  Kraftfahrrechtliche Bestimmungen (wie KFG) werden durch 
das ArbeitnehmerInnenschutzrecht nicht berührt und sind 
unabhängig vom ASchG zu beachten (Z 4).

§ 2 Erl
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4) Die Definition fachkundiger Personen (Abs 3) entspricht der 
Begriffsbestimmung in § 2 Abs 3 AM-VO.

5) Die Begriffsbestimmung zur optischen Strahlung (Abs 4) ver-
weist auf § 2 VOPST: Optische Strahlung ist jede inkohärente oder 
kohärente (zB LASER) elektromagnetische Strahlung von natür-
lichen oder künstlichen Quellen im Wellenlängenbereich von 100 
nm bis 1 mm. Das Spektrum der optischen Strahlung wird unter-
schieden in ultraviolette Strahlung, sichtbare Strahlung und Infra-
rotstrahlung.

§ 2 Erl
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